
  

 

 

 

  

 

 

 

Faktenblatt 

Zeiterfassung in der Hausarztpraxis 

 
15. Dezember 2022 

 

 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Beschluss vom 13. September 2022 (Az. 1 ABR 22/21) 

festgestellt, dass in Deutschland die gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer aufzuzeichnen ist. Am 03. Dezember 2022 hat das BAG die Entscheidungsgründe 

zu seinem Beschluss veröffentlicht, aus denen sich konkretere Anhaltspunkte für die 

Arbeitszeiterfassung ergeben. Die wesentlichen Aussagen des Beschlusses lassen sich wie folgt 

zusammenfassen:  

 

• Arbeitgeberinnen / Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden tatsächlich 

erfassen, sodass es nicht ausreicht, lediglich abstrakt ein System zur Verfügung zu stellen, 

ohne dessen Nutzung sicherzustellen. 

 

• Das BAG geht davon aus, dass eine Delegation auf die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer möglich ist, d.h. Arbeitgeberinnen / Arbeitgeber können die Aufgabe der 

Arbeitszeiterfassung auf die Arbeitnehmerin / den Arbeitnehmer übertragen. 

 

• Für diese Verpflichtung gibt es keinerlei Übergangsfrist, da diese nach Aussage des BAG 

schon immer in der einschlägigen Vorschrift des § 3 ArbSchG enthalten war. 

 

• Hinsichtlich der Art und Weise, wie die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber diese 

Verpflichtung umsetzt, besteht ein Gestaltungsspielraum, da das BAG hierzu keine  



    

 

 

Aussagen trifft. Damit müssen diese nicht zwingend in elektronischer oder digitaler Form 

erfüllt werden, sodass auch Aufzeichnungen in Papierform möglich sind.  

 

• Diese Verpflichtung besteht gegenüber allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

die im Betrieb beschäftigt sind*.  

 

• Arbeitgeberinnen / Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, zu kontrollieren, dass die 

Arbeitszeiten dokumentiert werden. 

 

Das BAG hat mit dem oben vorgestellten Grundsatzbeschluss noch einige Fragestellungen nicht 

konkret beantwortet. In Kürze, voraussichtlich im ersten Quartal 2023, wird das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) einen praxistauglichen Vorschlag für die 

konkrete Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung im Arbeitszeitgesetz machen.  

 

Der Gesetzgeber macht im Arbeitszeitgesetz u.a. Ausführungen zur Arbeitszeit und zu den 

Ruhepausen:  

 

Arbeitszeit Ruhepausen 

§ 2 Begriffsbestimmungen § 4 Ruhepausen 

(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die 

Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne 

die Ruhepausen; 

Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende 

Ruhepausen von mindestens 30 Minuten 

bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis 

zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer 

Arbeitszeit von mehr als neun Stunden 

insgesamt zu unterbrechen. 

 

 
* Nicht eindeutig und abschließend hat sich das BAG zu der Frage geäußert, ob die Verpflichtung zur 

Arbeitszeiterfassung auch für leitende Angestellte gilt. Bis zur Klärung durch den Gesetzgeber ist davon auszugehen, 

dass leitende Angestellte auch von der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung erfasst werden.    


